
statuten ROWING

CLUB BERN

I. Name, Sitz und Zweck

Art. l Name und Sitz

lDer Rowing Club Bern (RCB) - gegründet am 12. September 1919 -

ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB mit Sitz in Bern.

2Die Clubfarben sind rot - gelb - rot.

Art. 2 Zweck

1 Der Rowing Club Bern bezweckt die Förderung des Ruderns als

Leistungs- und Breitensport sowie die Geselligkeit unter den Mit-

gliedern.

2 Der Club bekennt sich zur "Ethik-Charta» von Swiss Olympia. Die

Mitglieder gehen respektvoll miteinander und mit Aussenstehenden

um. Jegliche Form von Diskriminierung (etwa aufgrund von Nationa-

lität. Alter, Behinderung, Geschlecht, sexueller Orientierung oder

Identität, sozialer Herkunft, politischer und religiöser Ausrich-

tung) und jegliche Form physischer und psychischer Gewalt, Ausbeu-

tung sowie sexuelle übergriffe werden nicht toleriert. Bei

Zuwiderhandlungen kommt Art. 8 zur Anwendung.

Art. 3 Z-agehörigkeit zu Verbänden

Der Club ist Mitglied des Schweizerischen Ruderverbandes (SRV),

des Bernischen Wassersportverbandes (BWV), des Ruderverbandes

Aare-Rhein (RAR), der Stadtbernischen Vereinigung für Sport (SVS)

und des Uferschutzverbandes Wohlensee.

Art. 4 Sponsoring

Der Rowing Club Bern lehnt finanzielle Unterstützung von Tabakfir-

men ab und verzichte auf jede Art von Tabaksponsoring.

II. Mitgliedschaft

Art. 5 Mltgllederkategorien

lDer Club besteht aus Ehrenmitgliedern, Aktiven, Jungaktiven, Ju-

niorlnnen und Passivmitgliedern. Die Mitglieder des «Club 1919»

sind Teil der Passivmitglieder.

2Stichtag für die Festlegung der Mitgliedskategorie ist das Alter

am l. Januar des Club Jahrs:

- Mitglieder unter 18 Jahren sind Juniorlnnen;

- 18- und 19-jährige Mitglieder sind Jungaktive;

- Mitglieder ab 20 Jahren sind Aktive.

3Zum Ehrenmitglied können Personen ernannt werden, die sich um den

Verein besonders verdient gemacht haben. Die Ernennung erfolgt auf

Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung mit Zweidrit-

telsmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.

4Passivmitglieder können Einzelpersonen und juristische Personen

werden, die sich mit dem Club und dem Rudersport verbunden fühlen.
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Art. 6 Aufnahme

lWer dem Club beitreten will, hat dem Vorstand ein unterzeichnetes

Beitrittsformular einzureichen.

2Wer als Aktive(r), Jungaktive(r) oder Junior(in) in den Club auf-

genommen werden will, muss

- von der Ruderleitung und vom Vorstand empfohlen werden;

- schwimmen können;

- sich verpflichten, die Kosten für selbstverursachte oder

mitverschuldete Schäden zu übernehmen.

3Die Aufnahme erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die General-

Versammlung mit Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Stimmberech-

tigten.

Die Aufnahme wird erst nach Einzahlung der Eintrittsgebühr und des

ersten Jahresbeitrages definitiv.

4Wer in Laufe des Clubjahres in den Club eintreten will, gilt bis

zur Generalversammlung als Probemitglied (Teilnehmerinnen von Ru-

derkursen) oder als Kandidatln (Übertritte von anderen Ruder-

clubs) .

5Passivmitglieder und Wiedereintretende werden durch den Vorstand

aufgenommen.

Art. 7 Austritt

lWer aus dem Club austreten will, hat dies dem Vorstand schrift-

lich mitzuteilen. Der Austritt ist möglich auf Ende des Clubjah-

res, wenn das Mitglied seinen finanziellen Verpflichtungen

nachgekommen ist. Die Beitragspflicht endet auf den Austrittszeit-

punkt. Mit dem Austritt erlöschen sämtliche Ansprüche an den Club.

2Wer zu den Passivmitgliedern übertreten will, hat dies dem Vor-

stand schriftlich zu melden. Der Übertritt ist möglich auf Ende

des Club Jahres.

Art. 8 Ausschluss

lEin Mitglied, das den Interessen des Clubs zuwiderhandelt, kann

auf Antrag des Vorstandes an einer Generalversammlung mit Zwei-

drittelsmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten ausgeschlossen

werden. Das betreffende Mitglied hat an der Generalversammlung die

Möglichkeit, seine Sicht der Dinge darzulegen.

Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen trotz zweimali-

ger schriftlicher Mahnung nicht mehr nachkommen, werden durch den

Vorstand aus dem Club ausgeschlossen.
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III. Rechte und Pflichten

Art. 9 Interessenwahrung

Die Mitglieder haben die Interessen des Clubs zu wahren und die

Ruderordnung sowie die Bootshausordnung einzuhalten.

Art. 10 Fronarbeit

lAktive, Jungaktive und Juniorlnnen sind angehalten, bei den vom

Club organisierten Arbeiten für Reparaturen und für den Unterhalt

des Clubmaterials und der Clubräume mitzumachen.

2Bei Fernbleiben kann eine Ersatzabgabe erhoben werden.

Art. 11 Teilnahme an General- und Clubversarmnlungen

Sämtliche Mitglieder sind zur Teilnahme an den Generalversammlun-

gen berechtigt.

Zu den Clubversammlungen werden die Passivmitglieder nicht einge-

laden.

Art. 12 Stimm- und Wahlberechtlgung

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Clubmitglieder mit Ausnahme

der Passivmitglieder.

An Generalversammlungen kann den Passivmitgliedern das Stimmrecht

erteilt werden.

Art. 13 Elntrittsgebühr

lBeim Eintritt haben die Neumitglieder (ohne die Passivmitglieder)

eine einmalige Eintrittsgebühr zu entrichten. Die Eintrittsgebühr

wird von der Generalversammlung festgelegt.

2Mitglieder, die aus anderen Ruderclubs des SRV übertreten, haben

keine Eintrittsgebühr zu entrichten.

Art. 14 Jahresbeitrag

lDie Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu entrichten. Die Jah-

resbeiträge für die verschiedenen Mitglieder-Kategorien werden

jährlich von der Generalversammlung festgelegt.

2Die Jahresbeiträge betragen für Aktive maximal 500 Fr., für Jung-

aktive maximal 400 Fr., für Juniorlnnen maximal 300 Fr. und für

Passivmitglieder maximal 150 Fr.

Zusätzlich ist der jeweils geltende Beitrag an den SRV zu entrich-

ten (gilt nicht für Passivmitglieder) .
Die Beiträge der Mitglieder des «Club 1919» werden vom Vorstand

festgelegt und sind in separaten Verträgen geregelt. Der Mindest-

beitrag pro Jahr darf den Betrag von l'919 Fr. nicht unterschrei-

ten.

3In Ausbildung stehende Aktive ohne regelmässiges eigenes Einkom-

men, die am l. Januar des Clubjahres nicht älter als 26 Jahre

sind, zahlen den Beitrag für Jungaktive. Sie haben den Jungaktiv-

beitrag jährlich bis spätestens Ende Dezember schriftlich beim

Vorstand zu beantragen.

'!In finanziellen Härtefällen kann der Vorstand die Beitragspflicht

eines Mitgliedes reduzieren.
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5Im gleichen Haushalt lebende Mitglieder mit gegenseitiger Unter-

stützungspflicht zahlen gegen Nachweis maximal den doppelten Ak-

tivbeitrag.

6Für Mitglieder des Vorstandes und der Ruderleitung die ihre Tätig-

keit ausschliesslich ehrenamtlich ausüben, kann die Generalver-

Sammlung einen reduzierten Mitgliederbeitrag festlegen.

7Ehrenmitglieder sind von der Bezahlung des Jahresbeitrages be-

freit.

8Die Jahresbeiträge sind bis Ende März zu bezahlen. Zusätzlich ist

der jeweils geltende Beitrag an den SRV zu entrichten.

Art. 15 Besondere Beiträge

In ausserordentlichen Fällen kann die Generalversammlung mit Zwei-

drittelsmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten die Erhebung be-

sonderer Beiträge oder die Ausgabe von Anteilscheinen

beschliessen.

Art. 16 Haftung

lDie Mitglieder haften für die von ihnen verursachten Kosten für

Schäden am Bootsmaterial und im Bootshaus.

2Der Club lehnt jegliche Haftung für Unfälle der Mitglieder ab.

3Für die finanziellen Verbindlichkeiten des Clubs haftet das Club-

vermögen. Die Haftung des Vorstandes und der übrigen Clubmitglie-

der beschränkt sich auf den Jahresbeitrag.
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IV. Organisation

Art. 17 Organe

Die Organe des Clubs sind:

A. die Generalversammlung

B. die Clubversammlung

C. der Vorstand

D. die Ruderleitung

E. die Kontrollstelle

Art. 18 Club Jahr

Das Clubjahr dauert vom l. November bis zum 31. Oktober des fol-

genden Jahres.

A. Die Generalversammlung

Art. 19 Zuständlgkelt

lDie Generalversammlung ist das oberste Organ des Clubs.

2In die ausschliessliche Zuständigkeit der Generalversammlung

fallen:

a. Entgegennähme und Genehmigung des Jahresberichts Entgegennähme

und Genehmigung des Jahresberichts des Präsidenten bzw. des Co-

Präsidiums und des Leiters bzw. der Leiterin Sport

b. Entgegennähme und Genehmigung der von der Kontrollstelle

geprüften Jahresrechnung und Bilanz

c. Festsetzung der Mitgliederbeiträge und Gebühren

d. Erhebung besonderer Beiträge und Ausgabe von Anteilscheinen

e. Entgegennähme und Genehmigung des Budgets

f. Wahl und allfällige Abberufung des Vorstandes und der

Kontrollstelle

g. Ernennung von Ehrenmitgliedern

h. Ausschluss von Mitgliedern

i. Änderung der Statuten

j. Auflösung des Clubs

k. Anstellung von Personen auf Lohn-/Honorarbasis

l. Festsetzung der Entschädigungen für Funktionsträgerlnnen

m. Verpflichtung der Mitglieder zu besonderen Leistungen

n. Beitritt zu und Austritt aus Verbänden

Art. 20 Ordentliche General Versammlung

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich in der ersten

Hälfte des Monats November statt.

Art. 21 Ausserordentllche Generalversarcmlung

12ur Behandlung wichtiger Geschäfte welche in die Kompetenz der

Generalversammlung fallen, kann vom Vorstand jederzeit eine aus-

serordentliche Generalversammlung einberufen werden.

2Eine ausserordentliche Generalversammlung muss auch einberufen

werden, wenn ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder dies un-
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ter Angabe des Grundes schriftlich verlangt. Sie hat innerhalb ei-

nes Monats nach Eingang des schriftlichen Begehrens beim Vorstand

stattzufinden.

Art. 22 Einladung

Die Einladung mit Traktandenliste muss den Mitgliedern mindestens

14 Tage vor der Generalversammlung schriftlich per Post oder per

E-Mail zugestellt werden.

Art. 23 Anträge

Anträge der Mitglieder müssen dem Vorstand bis spätestens 8 Tage

(Statutenänderungen 30 Tage) vor der Generalversammlung

schriftlich mitgeteilt werden.

Art. 24 Beschlussfähigkelt

CDie Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein

Viertel der stiimnberechtigten Mitglieder anwesend ist.

2Muss wegen Beschlussunfähigkeit eine zweite Generalversammlung

einberufen werden, so ist diese ohne Rücksicht auf die Anzahl der

anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

Art. 25 Beschlussfassung

lBei Abstimmungen entscheidet die einfache Stimmenmehrheit, soweit

nicht durch die Statuten etwas anderes bestimmt ist.

2Bei Stimmengleichheit entscheidet der/die Präsidentln. Falls ein

Co-Präsidium besteht, liegt der Stichentscheid beim Co-Präsiden-

ten/bei der Co-Präsidentin, der oder die die Sitzung leitet (Ta-

gespräsidium).

3Die Abstimmungen sind offen, wenn nicht die Statuten oder mindes-

tens ein Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten eine geheime

Durchführung verlangt.

B. Die ClubverSammlung

Art. 26 Zuständlgkeit

lDie Clubversammlung erledigt Geschäfte, für die nicht die Gene-

ralversammlung oder der Vorstand zuständig sind.

2Der Vorstand ist befugt, Geschäfte, die an sich in seine Zustän-

digkeit fallen würden, vor die Clubversammlung zu bringen.

3Die Clubversammlung entscheidet über zusätzliche, nicht im Budget

vorgesehene Ausgaben, sobald diese den Kompetenzbereich des Vor-

Standes überschreiten.

Art. 27 Einberufung

lClubversammlungen werden bei Bedarf vom Vorstand einberufen.

2Eine Clubversammlung muss auch einberufen werden, wenn ein Fünf-

tel der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Grundes

schriftlich verlangt. Allfällige Begehren oder Anträge sind dem

Gesuch schriftlich beizulegen. Sie hat innerhalb eines Monats nach

Eingang des schriftlichen Begehrens beim Vorstand stattzufinden.
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Art. 28 Einladung

lDie Einladung mit Traktandenliste und allfälligen Anträgen muss

den Mitgliedern mindestens 14 Tage vor der Clubversammlung

schriftlich per Post oder per E-Mail zugestellt werden.

2Es werden nur die Ehrenmitglieder, Aktiven, Jungaktiven und Juni-

orlnnen eingeladen; Passivmitglieder werden nicht eingeladen.

Art. 29 Beschlussfählgkeit

Jede Clubversammlung, die statutengemäss einberufen wurde und vom

Präsidenten/von der Präsidentin bzw. vom Co-Präsidenten/der Co-

Präsidentin oder von einem in seinem Auftrag handelnden Vorstands-

mitglied geleitet wird, ist beschlussfähig.

Art. 30 Beschlussfassung

lBei Abstimmungen entscheidet die einfache Stimmenmehrheit.

Stimmengleichheit entscheidet der/die Präsidentln bzw. bei einem

Co-Präsidium der Co-Präsident/die Co-Präsidentin, der die Sitzung

leitet (Tagespräsidium) oder das die Clubversammlung leitende Vor-

standsmitglied.

3Die Abstimmungen sind offen, sofern nicht mindestens ein Fünftel

der anwesenden Stimmberechtigten eine geheime Durchführung ver-

langt.

C. Der Vorstand

Art. 31 Aufgaben

Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins. Er entscheidet

über sämtliche Geschäfte, die nicht in die Zuständigkeit der Gene-

ralversammlung oder der Ruderleitung fallen.

Art. 32 Zusammensetzung

lDer Vorstand besteht aus:

- wahlweise einem Präsidenten/einer Präsidentin und Vizepräsiden-

ten/einer Vizepräsidentin oder einem Co-Präsidium, bestehend aus

zwei gleichberechtigten Präsidentlnnen

- dem/der Leiterln Sport

- dem/der Leiterln Finanzen

- dem/der Sekretärin / Protokollführerln

- dem/der Leiterln Infrastruktur

- Beisitzerlnnen (Anzahl nach Bedarf)

2Der Vorstand muss mindestens fünf Mitglieder umfassen.

3Ein Vorstandsmitglied kann nicht gleichzeitig mehr als zwei Ämter

bekleiden.

Art. 33 Wahl

lDer/die Präsidentln bzw. die Co-PräsidentInnen und die übrigen

Vorstandsmitglieder werden durch die Generalversammlung gewählt.

Vorstandsmitglieder, die in Laufe des Clubjahres zurücktreten,

können durch eine Clubversammlung ersetzt werden.
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3Der/die Präsidentln bzw. die Co-PräsidentInnen können nur durch

eine Generalversammlung ersetzt werden.

Art. 34 Amtsdauer

Der Vorstand wird für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist mög-

lich.

Art.35 Beschlussfähigkeit

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstands-

mitglieder anwesend sind.

Art. 36 Beschlussfassung

Beschlüsse werden mit einfachem Mehr gefasst. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet der/die Präsidentln oder bei dessen Abwesenheit

der/die Vizepräsidentln. Bei einem Co-Präsidium entscheidet der

Co-Präsident/die Co-Präsidentin, der oder die die Sitzung leitet

(Tagespräsidium).

Art. 37 Kompetenzen im Finanzbereich

1 Der Vorstand hat während eines Geschäftsjahres die Kompetenz für

ausserordentliche Ausgaben von gesamthaft bis zu einem Betrag, der

dem Zehnfachen Aktiv-Mitgliederbeitrag entspricht.

2 Der Vorstand kann besondere Leistungen zugunsten des Clubs mit

einem Betrag, der insgesamt dem Zehnfachen Aktiv-Mitgliederbeitrag

entspricht, honorieren. Über die ausgerichteten Beträge wird im

Rahmen der Rechnungslegung an der nächsten Generalversammlung in-

formiert.

Art. 38 Zeichn-angsberechtigung

Der/die Präsidentln oder bei dessen Verhinderung der/die Vizeprä-

sidentln führt zusammen einem anderen Vorstandmitglied die für den

Club rechtsverbindliche Unterschrift. Falls ein Co-Präsidium be-

steht, führen die Co-PräsidentInnen zusammen oder einzeln je mit

einem anderen Vorstandsmitglied zusammen die für den Club rechts-

verbindliche Unterschrift.

Art. 39 Abberufung

Über eine allfällige Abberufung entscheidet die Generalversammlung

mit Zweidrittelsmehrheit in geheimer Abstimmung.

D. Die Ruderleitung

Art. 40 Zustand!gkeit

Die Ruderleitung regelt, koordiniert und überwacht den ganzen Ru-

derbetrieb (Trainingsbetrieb und Kursbetrieb). Sie entscheidet

über den Besuch von Regatten und die Meldungen.

Art. 4l Ernennung

Der Vorstand bestimmt die Mitglieder der Ruderleitung.

E. Die Kontrollstelle

Art. 42

lDie Kontrollstelle besteht aus drei Revisorlnnen, deren Amtszeit

zwei Jahre beträgt. Alljährlich wird ein (e) Revisorln neu gewählt.

Revision November 2019 Seite 8



statuten ROWING

CLUB BERN

Mindestens zwei Revisorlnnen überprüfen die Jahresrechnung sowie

den Vermögensstand des Clubs und erstatten zu Händen der ordentli-

chen Generalversammlung einen schriftlichen Bericht.

Mitglieder des Vorstandes und der Ruderleitung können nicht als

Revisorlnnen gewählt werden.

4Die Revisorlnnen brauchen nicht Mitglied des Clubs zu sein.

V. Anhänge

Art. 43

Die Ruderordnung und die Bootshausordnung gelten als Anhänge die-

ser Statuten.

VI. Statutenrevision

Art. 44

lEine Änderung der vorliegenden Statuten kann durch eine General-

Versammlung mit Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Stimmberech-

tigten beschlossen werden.

2Die Änderungsanträge müssen den Mitgliedern mit der Einladung

schriftlich zur Kenntnis gebracht werden.

VII. Auflösung des Clubs

Art. 45

lDie Auflösung des Clubs ist nur an einer speziell zu diesem Zwe-

cke einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung mit Zwei-

drittelsmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder

möglich.

2Das bei einer Auflösung vorhandene Clubvermögen soll zu einem

späteren Zeitpunkt einem neuen, an die Stelle des Rowing Club Bern

tretenden Ruderclub ausgehändigt werden.

In der Zwischenzeit wird es dem Schweizerischen Ruderverband zur

treuhänderischen Aufbewahrung übergeben.
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VIII. Schlussbestimmungen / Genehmigung der Statuten

Die vorliegenden Statuten wurden an der ordentlichen Generalver-

Sammlung vom 14. November 2019 genehmigt.

Sie ersetzen die Statuten vom 8. November 2018 und treten auf den

l. Dezember 2019 in Kraft.

Bern, den 14. November 2019

Rowing Club Bern

Der Co-Präsident Die Co-Präsidentin Die Protokollführerin

Daniel Stucki Claudia Berlin Nora Müller
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